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kerin. Frau Schröder ist ^Zze ers^e FV«« sewt 450 /«Äre«, der das Ehren-
bürgerrecht von Berlin verliehen wurde.

7?z DeMfcctozwa? g/eicAer AcA« /mV g/eitAîverifige y4?Aei£

(BSF) Gemäss einer Meldung der Agentur Reuter hat das westdeut-
sehe Bundesarbeitsgericht entschieden, dass die Frauen Anspruch auf die
gleiche Entlohnung wie die Männer haben, wenn sie die gleiche Arbeit
verrichten. Dieser Entscheid stützt sich auf die in der Verfassung veran-
kerte Bestimmung über die Gleichberechtigung von Mann und Frau.

Leitende Persönlichkeiten in der Entwicklung der Sozial-
politik des Bundes vow Z>. ZizcZAofaer *

Bundesrat ZLAwmmmI StAw/ZÄ&ss (1868—1944), Bundesrat von 1912
bis 1935. Schulthess hat auf alle Fälle den ersten Weltkrieg für unser
Land wirtschaftlich gemeistert, was, rückschauend, eine gewaltige Tat
war. Wenn gerade im Gefolge der Kriegswirtschaft die Verbände im
Bundeshaus so recht heimisch wurden, so muss man die Schuld hiefür in
erster Linie dem Krieg und seinen Anforderungen, die der Staat allein,
ohne Mithilfe der organisierten Wirtschaft, nicht hätte bewältigen können,
zuschieben. Auf alle Fälle hat das besondere Wesen des Nachfolgers von
Deucher es vermocht, gerade auch in der Sozialpolitik, und mit dieser
allein haben wir uns ja heute näher zu beschäftigen, Grosses zu leisten.
Der einstige Interessenvertreter der freien Wirtschaft hat mit seinem Ein-
zug in den Bundesrat für alle Kreise der Bevölkerung zu sorgen begonnen.
Bekannt ist das Einstehen von Schulthess für die Bedürfnisse der Land-
Wirtschaft. Uns aber steht er nahe einmal durch die meisterhafte Weise,
wie er die Fabrikgesetzesrevision abschloss, hier Arbeitgeber und Arbeit-
nehmer zusammenbringend und die hart umstrittene Revision zuletzt als
ein Verständigungswerk zum guten Ende führend. Schulthess war der
geborene Organisator. Er war der Bauherr der kriegswirtschaftlichen Or-
ganisation des ersten Weltkrieges und des heutigen Volkswirtschaftsde-
parlements, aber auch des gegen das Ende seiner Amtszeit entstandenen
Bundesamtes für Industrie, Gewerbe und Arbeit, ferner der Eidgenössi-
sehen Fabrikinspektorate in Ihrer heutigen Zahl und ihrem heutigen Sitz
und des Bundesamtes für Sozialversicherung. Er war vor allem auch der
kluge und wenn es sein musste unermüdliche Realisator des heutigen
Sozialstaates — ich denke hier an die Ingangsetzung des neuen Fabrik-
gesetzes und des Kranken- und Unfallversicherungsgesetzes —, und der
Konstrukteur des weitern Ausbaues unserer Sozialgesetzgebung. Ich brau-
che die einzelnen Erlasse, die während seiner Amtszeit entstanden, hier
nicht aufzuführen; es dürfte bekannt sein, was insbesondere im Bereiche
des Arbeiterschutzes in den unmittelbaren Nachkriegsjahren alles im Bun-
deshaus entstanden ist.
* Siehe „Die Staatsbürgerin" No. 1(1 u. 12, 1956, No. 1, 2 u. 4, 1957
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Er hat mehr als einmal erklärt, wenn er Sozialpolitik betreiben wolle,
so bewerkstellige er das, indem er in erster Linie für eine gesunde Wirt-
schaft sorge, und er hat mit diesem Gedankengang gewiss weithin recht
gehabt. Dass Schulthess aber auch für den Arbeiter das Herz auf dem
rechten Fleck hatte, bewies er vielfältig und eindrücklich.

Endlich mögen nun noch einige Worte des ehrenden Andenkens an
den Nachfolger von Schulthess, Bundesrat -öerwMu« O&recb/ (1882 bis
1940), mit dem wir unmittelbar an die Gegenwart heranrücken, folgen.

Mit Obrecht kam 1935 zum ersten Mal ein Solothurner an das Lenk-
rad unserer Volkswirtschaft, seit Droz wieder einmal ein Politiker, der
einst im Lehrerberuf angefangen hatte. Es ist überaus schade, dass dieser
auch äusserlich den Staatsmann präsentierende Bundesrat nicht länger
seinen Posten ausfüllen durfte, sondern dass ihm ein Höherer das Steuer
aus den Eländen wand, gerade als er während des zweiten Weltkrieges
seine Kunst der Staatsführung so recht hätte beweisen können. Aber was
er in den kurzen Jahren seines Wirkens in der obersten Landesbehörde
gerade auch im Gebiete der Sozialpolitik leistete, genügt durchaus, um
sich des Namens Obrecht als ebenbürtiges Glied in der Kette unserer
Volkswirtschaftsminister dauernd zu erinnern. Nur schon wie er sich
des Bundesgesetzes über die Heimarbeit oder kurz vorher des Mindest-
altergesetzes annahm, zeigte, dass der wie Schulthess aus der freien Wirt-
schaft gekommene Solothurner die Aufgaben sozialpolitischer Natur, auch
solche, bei denen keine grossen Lorbeeren geholt werden konnten, durch-
aus nicht gering achtete. Obrecht ging, anlässlich der Vorberatung des
Heimarbeitsgesetzes in den parlamentarischen Kommissionen, selbst in
Geschäfte in Zürich, wo sich gewisse Arbeitgeber schämten, so kleine Löh-
ne an die Heimarbeiter zu zahlen. Im Ständerat bekannte Obrecht offen:

„Ich sage Ihnen als gewesener Industrieller und als einer, der die
Vorlage zu verantworten hat: Wir werden um die Regelung der
Heimarbeitsfrage nicht herumkommen".

Auch die Vorbereitung der Lohnersatzordnung, die dann kurz nach
Kriegsbeginn Gestalt annahm, und vom Volke damals mit Genugtuung
als ein Instrument der Abschwächung der sozialen Gegensätze entgegen-
genommen wurde, fand in ihm einen warmherzigen Förderer. Dass unter
Obrecht die Revision der Wirtschaftsartikel der Bundesverfassung an-
handgenommen und damit der Klarstellung der bundesmässigen Kampe-
tenzen auf sozialem Gebiet die Wege geebnet wurden, dürfte noch in
der Erinnerung weiter Kreise sein. 5cMwss.
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